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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST KANZLEI DES PREMIERMINISTERS


7. APRIL 2023 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23. Januar 2012 über die Vergabe öffentlicher Aufträge und bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit


BERICHT AN DEN KÖNIG


		Sire,


	durch Artikel 92 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge wird eine besondere Art von öffentlichen Aufträgen geschaffen: öffentliche Aufträge mit geringem Wert. Es handelt sich um öffentliche Aufträge, deren geschätzter Wert unter 30.000 EUR ohne Mehrwertsteuer liegt. Diese Aufträge werden im Wege eines vereinfachten Verfahrens vergeben, das in dem weiter oben erwähnten Artikel 92 und in Artikel 124 des Königlichen Erlasses vom 18. April 2017 über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Bereichen näher beschrieben wird.

	Der Königliche Erlass vom 23. Januar 2012 über die Vergabe öffentlicher Aufträge und bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, der zur Ausführung des Gesetzes vom 13. August 2011 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit erlassen wurde, behandelt in den Artikeln 110 § 1 Nr. 4 und 115 Absatz 2 diese Art von Aufträgen, allerdings nur, um anzugeben, dass sie durch angenommene Rechnung zustande kommen können. Ansonsten werden sie auf der Grundlage desselben Verfahrens vergeben wie Aufträge, die auf der Grundlage des Verhandlungsverfahrens ohne Bekanntmachung vergeben werden.

	Durch Artikel 26 des weiter oben erwähnten Gesetzes vom 13. August 2011 werden öffentliche Auftraggeber und öffentliche Unternehmen dazu verpflichtet, die Gleichbehandlung aller Bieter zu gewährleisten und keine diskriminierenden Informationen weiterzugeben, durch die bestimmte Bieter begünstigt werden könnten, und wird der König ermächtigt, die übrigen Bestimmungen des Verhandlungsverfahrens ohne Bekanntmachung festzulegen.

	Ziel des vorliegenden Erlasses ist es daher, den weiter oben erwähnten Königlichen Erlass vom 23. Januar 2012 abzuändern, um in den Bestimmungen von Kapitel 7, das die Vergabe von öffentlichen Aufträgen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit im Verhandlungsverfahren behandelt, eine Unterscheidung einzuführen zwischen Aufträgen mit einem Wert von mindestens 30.000 EUR ohne Mehrwertsteuer, die weiterhin auf der Grundlage der derzeitigen Bestimmungen dieses Erlasses vergeben werden sollen, und solchen mit einem Wert unter 30.000 EUR ohne Mehrwertsteuer, die auf der Grundlage eines vereinfachten Verfahrens vergeben werden sollen, das dem in den Rechtsvorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Bereichen vorgesehenen Verfahren ähnlich ist.

	Durch diese Abänderung würde öffentlichen Auftraggebern und öffentlichen Unternehmen, die öffentliche Aufträge mit geringem Wert in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit vergeben, die gleiche Flexibilität eingeräumt wie bei öffentlichen Aufträgen in den klassischen Bereichen; die Vergabepraktiken würden vereinheitlicht und somit würde auch das Fehlerrisiko verringert. Eine Unterscheidung zwischen öffentlichen Aufträgen in den klassischen Bereichen und solchen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit ist in diesem Punkt nicht gerechtfertigt.

	Durch Artikel 1 des vorliegenden Erlasses wird Artikel 110 § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. Januar 2012 abgeändert, um die Bestimmung in Nr. 4 aufzuheben, in der für Aufträge, die durch angenommene Rechnung zustande kommen, ein Schwellenwert von 30.000 EUR vorgesehen ist.

	Durch Artikel 2 wird Artikel 111 § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. Januar 2012 abgeändert, um auf den neuen Artikel 114/1 zu verweisen, ohne dass inhaltliche Abänderungen vorgenommen werden.

	Durch Artikel 3 wird ein neuer Artikel 114/1 in Kapitel 7 des Königlichen Erlasses vom 23. Januar 2012 eingefügt. In diesem Artikel wird bestimmt, dass die Artikel 112 bis 114 dieses Erlasses, in denen das Verfahren zur Vergabe von anderen Aufträgen, die im Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung vergeben werden, festgelegt ist, keine Anwendung auf öffentliche Aufträge mit geringem Wert finden. Zur Bestimmung von Aufträgen mit geringem Wert wird auf Artikel 92 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge verwiesen. Auf diese Weise würde, falls der Schwellenwert von 30.000 EUR in diesem letzten Gesetz abgeändert werden sollte, die Abänderung in harmonisierter Weise für Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit gelten. Anschließend wird das vereinfachte Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen mit geringem Wert übernommen: Diese werden vergeben, nachdem wenn möglich die Bedingungen mehrerer Wirtschaftsteilnehmer eingesehen wurden, ohne dass jedoch die Einreichung von Angeboten verlangt werden muss; öffentliche Auftraggeber müssen diese Einsichtnahme nachweisen können; diese Aufträge können durch angenommene Rechnung zustande kommen. Hierbei handelt es sich um das Verfahren zur Vergabe von Aufträgen mit geringem Wert in den klassischen Bereichen.

	Die Artikel 4 und 5 bedürfen keines Kommentars.

	Ich habe die Ehre,


Sire,

der ehrerbietige und getreue Diener
Eurer Majestät zu sein.

Der Premierminister
A. DE CROO

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Ministerin der Landesverteidigung
L. DEDONDER
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			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund des Gesetzes vom 13. August 2011 über öffentliche Aufträge und bestimmte Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, der Artikel 25 Nr. 1 Buchstabe a) und 26;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 23. Januar 2012 über die Vergabe öffentlicher Aufträge und bestimmter Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit;

	Aufgrund der Stellungnahme der Kommission für die Öffentlichen Aufträge vom 14. September 2022;

	Aufgrund der Auswirkungsanalyse beim Erlass von Vorschriften, die gemäß den Artikeln 6 und 7 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung am 22. November 2022 durchgeführt worden ist;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 29. November 2022;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 16. Dezember 2022;

	Aufgrund des Antrags auf Begutachtung binnen einer Frist von dreißig Tagen, der am 3. Februar 2023 beim Staatsrat eingereicht worden ist, in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In der Erwägung, dass kein Gutachten binnen dieser Frist übermittelt worden ist;

	Aufgrund von Artikel 84 § 4 Absatz 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Premierministers, der Ministerin des Innern und der Ministerin der Landesverteidigung und aufgrund der Stellungnahme der Minister, die im Rat darüber beraten haben,


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:




	Artikel 1 - In Artikel 110 § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. Januar 2012 über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und bestimmten Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 7. Februar 2014 und 15. April 2018, wird Nr. 4 aufgehoben.


	Art. 2 - In Artikel 111 § 1 desselben Erlasses, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 7. Februar 2014, wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

	"Artikel 63 §§ 1, 2 Nr. 6 und 7, 3 und 4 und die Artikel 64 und 65 sind jedoch immer auf das Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung anwendbar, außer bei den in Artikel 114/1 erwähnten öffentlichen Aufträgen mit geringem Wert."


	Art. 3 - In denselben Erlass wird ein Artikel 114/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 114/1 - Die Artikel 112 bis 114 finden keine Anwendung auf öffentliche Aufträge, deren geschätzter Wert unter dem in Artikel 92 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2016 über die öffentlichen Aufträge erwähnten Betrag liegt.

	Öffentliche Auftraggeber vergeben solche öffentlichen Aufträge mit geringem Wert, nachdem sie wenn möglich die Bedingungen mehrerer Wirtschaftsteilnehmer eingesehen haben, ohne dass sie jedoch die Einreichung von Angeboten verlangen müssen.

	Öffentliche Auftraggeber müssen diese Einsichtnahme nachweisen können.

	Diese Aufträge können durch angenommene Rechnung zustande kommen. Im letzteren Fall können dem Auftragnehmer Vorschüsse gewährt werden."


	Art. 4 - Vorliegender Erlass tritt am zehnten Tag nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft für Aufträge, die ab diesem Datum veröffentlicht werden oder hätten veröffentlicht werden müssen, und für Aufträge, für die in Ermangelung einer vorherigen Bekanntmachung ab diesem Datum zur Abgabe eines Angebots aufgefordert wird.


	Art. 5 - Der Premierminister, der für Inneres zuständige Minister und der für Landesverteidigung zuständige Minister sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 7. April 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Premierminister
A. DE CROO

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Ministerin der Landesverteidigung
L. DEDONDER

